Stadt Putbus

Stadtvertretung Putbus 





Putbus, den 19.04.2011

Niederschrift

der 17. Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Putbus

Sitzungstermin:   Montag, den 18. April 2011

Sitzungsbeginn:  19:00 Uhr

Sitzungsende:     20:40 Uhr 

Ort, Raum:           Sitzungssaal des Rathauses Putbus, Markt 8, 18581 Putbus 

Anwesend sind: 

Gustav Lüth,                                       Bürgervorsteher

Ralph Langkammer, 
     
    1. Stellv. des Bürgervorstehers

Martin Stemmler,                             2. Stellv. des Bürgervorstehers  

Mitglieder der Stadtvertretung 

Böttcher, Karl-Walter

Dabel, Regina

Driest, Uwe 

Götte, Sebastian

Kruse, Thomas

Last, Michael 

Päschke, Burkhard 

Plümecke, Bärbel 

Pohl, Uwe  

Reese, Gerhard

Schäfer, Knut

Schmidt, Manfred

Entschuldigt: 

Last, Michael 

Reichel, Dirk 

Verwaltung

Bürgermeister                                           
 Harald Burwitz

1. Stellvertreterin des Bürgermeisters, 
 Monika Scherff

2. Stellvertreter    des Bürgermeisters, 
 Thomas Möller

SGL Kultur und Tourismus,                     
 Birgit Lahann

SGL Wohnungswirtschaft, Hafen,              Karl-Otto Hein 

TOP 1

1. Eröffnung

Bürgervorsteher Lüth eröffnet die 17. Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Putbus und begrüßt die anwesenden Mitglieder der Stadtvertretung, den Bürgermeister, die Gäste sowie die Vertreter der Verwaltung. 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

Bürgervorsteher Lüth stellt fest, dass die Mitglieder der Stadtvertretung ordnungsgemäß geladen wurden und die Stadtvertretung mit 15 Mitgliedern beschlussfähig ist. 

TOP 2

Abstimmung über fristgerecht erhobene Einwendungen und Bestätigung  der Niederschrift des öffentlichen Teils der 16. Sitzung der Stadtvertretung vom 30.03.2011

Zur Niederschrift sind keine Einwendungen eingegangen. Sie wird wie folgt genehmigt: 

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Dafür: 12

Dagegen: 0

Enthaltung: 3

TOP 3

Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung und Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung

Die Tagesordnung im öffentlichen Teil  wird wie folgt bestätigt: 

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der 16. Sitzung vom 30.03.2011

2. Abstimmung über fristgerecht erhobene Einwendungen und Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 16. Sitzung der Stadtvertretung vom 30.03.2011 
3. Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung und Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung 

4. Informationen des Bürgervorstehers

5. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 

6. Anfragen und Mitteilungen der Stadtvertreter

7. Bürgerfragestunde

8. Redaktionsstatut Putbusser Nachrichten 

9. Billigung des Planentwurfes und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB des B-Planes Nr. XXVI-B-10 „Ketelshagen“ der Stadt Putbus 

10. 2. Änderung des Teil-Flächennutzungsplans Putbus, bezogen auf den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. XXVII-B-10 „Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher  Chaussee“ der Stadt Putbus 

11. Aufhebung und Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. XXVII-B-10 „Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaussee“ der Stadt Putbus 

TOP 4

Informationen des Bürgervorstehers

1. Am 9.4.2011 räumten die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Frühjahrsputzes tüchtig auf. Die eingesammelten Mengen stimmen nachdenklich; denn an einem Vormittag konnte gar nicht alles gesammelt werden, was vorher von Putbussern und Auswärtigen weggeworfen worden ist.

      Herzlichen Dank den vielen fleißigen Händen, die sich nach getaner Arbeit bei der 

      Feuerwehr mit einer schmackhaften Erbsensuppe stärken konnten.

Besonders erfreulich konnte man feststellen, dass sich die Sammler aus den Ortsteilen auch im Feuerwehrgerätehaus einfanden.

Großer Dank ebenfalls an die Feuerwehr für die perfekte Bewirtung und ihren eigenen Arbeitseinsatz. 

2. Der Begleitausschuss „Masterplan – nachhaltige Parkentwicklung“ beschloss in seiner 

Sitzung am 11.4.2011, bis zum Ende der Bewerbungsfrist für die Landesgartenschau 2014/15 am 30.9.2011 nicht öffentlich zu tagen.

Ich werde die Öffentlichkeit allgemein über den Arbeitsfortschritt in den Sitzungen der Stadtvertretung informieren.          

TOP 5

Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Verwaltung

1. Zunächst die Information zur Protokollkontrolle. Übersicht zur Beschlusskontrolle liegt jedem Stadtvertreter vor. 

2. Am 12. August findet wieder eine sogenannte „Hanse-Tour-Sonnenschein „ statt, eine Radtour mit Prominenten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, die sich in den Dienst krebs- und chronisch kranker Kinder gestellt hat. Schirmherren sind die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, Harry Peter Carstensen und Erwin Sellering. Zur Vorbereitung dieser Radtour, die natürlich in Putbus einen Stopp einlegt, wird es am 10. Mai um 19:00 Uhr ein Treffen mit Presse, Banken und Sparkassen, Schulen, der Feuerwehr, Vereinen, Wirtschaftsverbänden und Parteien im Rathaus geben. Die entsprechenden Einladungen gehen in den nächsten Tagen raus. 

3. Mit Schreiben vom 06.04.2011 ist die Haushaltssatzung der Stadt Putbus durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt worden; inklusive des festgesetzten Höchstbetrages des Kassenkredites in Höhe von 1.000.000 Euro. Damit ist also die vorläufige Haushaltsführung beendet. 

4. Gegenwärtig läuft eine bauaufsichtliche Überprüfung zur Gebäudesicherung des Kursaals. Durch den Landkreis geforderte Absperrungen sind durch den Eigentümer vorzunehmen, um Gefahren abzuwenden, die vom Gebäude ausgehen. 

5. Gründung einer Tourismusgesellschaft ist in Arbeit. Unterlagen werden der Stadtvertretung zugehen, die dann in den Ausschüssen diskutiert werden können. 

TOP 6

Anfragen und Mitteilungen der Stadtvertreter

Frau Plümecke fragt an, ob mit der Stiftung Schlösser und Gärten sowie mit dem Ministerium  die vereinbarten Gespräche  wie im Grundsatzbeschluss am 17.05.2010 zur Gründung der Tourismusgesellschaft gefordert, geführt wurden?

Bürgermeister Burwitz legt dar, dass die Unterlagen zur Gründung einer Gesellschaft den Stadtvertretern zugehen. Eine Beratung mit der Stiftung Schlösser und Gärten wurde in Schwerin geführt. Nach Einschätzung des Gesprächs ist die Stiftung nicht so sehr angetan davon. Zur Durchführung der Ministerrunde sollten erst Themen gesammelt werden, um zu versuchen, dass die Landesregierung sich verstärkt für den Park einbringt. 

Herr Driest legt dar, dass ein Ergebnis aus der letzten Sitzung Masterplan war, sich in den nächsten Monaten vordringlich auf die Landesgartenschau zu konzentrieren. Die Gründung der Tourismusgesellschaft sollte erst in den Ausschüssen beraten werden. 

Herr Stemmler informiert die Mitglieder der Stadtvertretung über das Ergebnis des beratenden Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales zum Haus der Generationen wie folgt: 

Haus der Generationen

Ertrag der gemeinsamen Sitzung von Mitgliedern des Kreisverbandes Rügen der Volkssolida​rität e.V., des Seniorenbeirates Putbus und des beratenden Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales am 14. April 2011.

1. Dem Vorhaben der Stadt Putbus, Jugendclub, Hort und Begegnungsstätte für Senioren ge​meinsam ein Haus zu geben, werden die Planungsunterlagen nicht gerecht. Der für das Vor​haben gefundene Name „Mehrgenerationenhaus“ bzw. „Haus der Generationen“ ließ Erwar​tungen wachsen, die nicht erfüllt werden können. Das geplante „Haus der Generationen“ bie​tet Platz für Jugendklub und Hort. Es bietet nicht Raum für einen Seniorentreff oder gar als Zentrum für Vereinstätigkeit.

Die Senioren unserer Stadt erwarten nach Aussage des Trägers Volkssolidarität und des Seni​orenbeirates Putbus Räume, über die sie verfügen, die für sie Heimat werden können. 

In den für Jugendklub und Hort vorgesehenen Räumen können sie Gäste sein, nicht verfü​gungsberechtigte Hausherren.

2. Der Träger Volkssolidarität und der Seniorenbeirat nehmen die Anregung auf, über eine wirksamere Nutzung der Begegnungsstätte am Markt für alle Träger der Seniorenarbeit in unserer Stadt nachzudenken. 

Außerdem sollte unter Mitwirkung der Stadtverwaltung geprüft werden, welche Einrichtun​gen und Institutionen im Stadtgebiet über Gemeinschaftsräume verfügen und inwiefern sie für die Nutzung durch unterschiedliche Träger zur Verfügung gestellt werden können. Hierbei sollte auch die Mitnutzung von Räumen der Schule durch den Hort, Vereinen, Träger der Seniorenarbeit in Betracht gezogen werden. 

3. Längerfristig ist die Möglichkeit eines Erweiterungsbaus am Haus der Generationen als  Seniorenbegegnungsstätte und für Vereinstätigkeit zu prüfen und in die Wege zu leiten.

Weiterhin ging Herr Stemmler auf die Chronologie des Hauses der Generationen ein:

Am 31. März 2009 teilte Herr Bürgermeister Burwitz der Stadtvertretung mit, die Stadt Putbus habe über das Programm der Landesregierung „Wachstum stärken – Investitionen sichern“ einen Antrag auf Kofinanzierung für das Projekt Haus der Generationen/Hort eingereicht.

Der Bauausschuss stellt am 12. Oktober 2009 fest, es sei durch die Stadtvertretung ein Grundsatzbeschluss zum Vorhaben zu fassen.

In ihrer Sitzung am 2. November 2009 erklärt die Stadtvertretung ihren Willen, dass am Standort des jetzigen Heizhauses vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Fördermittel ein Mehrgenerationenhaus gebaut wird.

Am 16. November 2009 beschließen die Teilnehmer einer gemeinsamen Sitzung der beratenden Ausschüsse für Bau, Finanzen und Bildung, das Zusammenwirken von Eigentümer Stadt und künftigen Trägern der Einrichtung sei vor Beginn von Baumaßnahmen vertraglich zu regeln, abschließende Beschlüsse zum Bau des Hauses seien erst nach Vorliegen von Baugenehmigung, Fördermittelzusagen und tatsächlich zu erwartenden Kosten zu fassen.

In der Sitzung der Stadtvertretung am 13. Dezember 2010 berichtet Herr Bürgermeister Burwitz, der Zuwendungsbescheid für das Haus der Generationen sei am 12. Dezember eingegangen. Herr Stemmler beantragt in der gleichen Sitzung, das Betreiberkonzept für das Haus vor Beginn des Neubaus in den Ausschüssen zu behandeln, anschließend solle das künftige Betreiberkonzept in der Stadtvertretung beraten werden.

In der Sitzung der Stadtvertretung am 30. März 2011 teilt Herr Bürgermeister Burwitz mit, „die Arbeiten zum Haus der Generationen haben begonnen“, zzt laufe das Ausschreibungsverfahren.

Fragen: 

-
auf welcher rechtlichen Grundlage „haben die Arbeiten zum Haus der Generationen begonnen“?

- 
in welcher Weise fließen Arbeitsergebnisse der Ausschüsse in die Tätigkeit der Stadtverwaltung ein?

Bürgermeister Burwitz legt dar, dass mehrfach über den Stand der Dinge berichtet  wurde. Die Planung wurde vorgelegt, auch in den jeweiligen Ausschüssen wurde beraten. Die Stadtvertretung hat seinerzeit beschlossen, dass der Bauantrag einzureichen ist und die

Z-Bau-Prüfung in Auftrag zu geben ist. 

Herr Schäfer fragt an, wenn der Passus „Senioren“  wegfällt, ob dann auch die Fördermittel wegfallen? Kann der Planer regresspflichtig gemacht werden?

Herr Reese merkt an, dass die SPD-Fraktion mehrfach darüber diskutiert hat. „Haus der Generationen“ war ein feststehender Begriff. Er geht darauf ein, dass die Verfahrensweisen einfach nicht stimmen und aus den Protokollen der Fachausschüsse keine Reaktion der Verwaltung kommt. Er fragt an, ob die Fördermittel aus einem besonderen Programm kommen? 

Die Stadtvertretung vereinbart, in Kürze eine nicht öffentliche Stadtvertretersitzung, Hauptthema: „Haus der Generationen“ mit dem Architektenbüro durch zuführen. Der Bürgervorsteher wird gebeten, einen Termin mit dem Planer zu verabreden.   

Herr Schäfer fragt wie folgt: 

1. Wird der Zaun des Fürst-Malte-Denkmals instandgesetzt? Wann wird das sein?

2. Absperrung vor dem Haus August-Bebel-Straße 8 – wie lange erfolgt diese noch?

3. Wie weit ist das Problem „Dönercontainer“?

4. Überprüfung der durchgeführten Rinnsteinpflege der  kommunalen Gebäude durch eine Firma ist durch den Eigenbetrieb vorzunehmen.

Herr Böttcher fragt an, ob es schon ein Gespräch zur Problematik Schule gegeben hat? Er legt dar, dass über die Einstellung der Lehrer befunden werden sollte. Durch Leichtfertigkeit werden Schüler verspielt. Es muss unbedingt beleuchtet werden, warum 20 % der Eltern ihre Kinder woanders beschulen lassen. 

Bürgermeister Burwitz legt dar, dass der Fachausschuss Bildung, Kultur und Soziales vor Ort das Gespräch geführt hat, er in der letzten Sitzung der Stadtvertretung dazu Ausführungen gemacht hat. 

TOP 7

Bürgerfragestunde
Herr Netzel fragt folgendes: 

1.
Ist die Aussage im Bauausschuss richtig, dass die B-Pläne im Internet veröffentlicht werden?

2.
Warum wurde keine Veröffentlichung in den Putbusser Nachrichten vorgenommen, dass in der Schulstraße und Fritz-Reuter-Straße 30-er Zone eingerichtet wurde?

3.
Ist es richtig und genehmigt, dass in der Hafenzeile Lauterbach Textilien angeboten werden?

Herr Reese fragt an, ob der Vertrag für die Hafenzeile Imbiß vorsieht?

Herr Hein erklärt, dass eine Umnutzung beantragt wurde und er dieser zugestimmt hat. 

TOP 8

Redaktionsstatut Putbusser Nachrichten

Herr Schäfer legt dar, dass mit dieser Vorlage wiederum Vorgänge von der Verwaltung in die Stadtvertretung delegiert werden. Es ist ein Amtsblatt und darin haben Leserbriefe nichts zu suchen.  Man kann darüber nachdenken, ob auf der Internetseite eine Möglichkeit besteht, Leserbriefe zu veröffentlichen. Auch wurde darüber beraten, wer die Kosten trägt, wenn das Amtsblatt dadurch  mehr Seiten hat und wer soll abwägen, welche Leserbriefe veröffentlicht werden sollen. Die Fraktion „Putbus, Denk mal!“ stimmt der Vorlage nicht zu. 

Herr Driest legt dar, dass es in Bergen schon lange so gehandhabt wird. Seiner Meinung nach war es doch ein Wunsch des Vorstandes der Stadtvertretung, Leserbriefe zu veröffentlichen. 

Beschluss: 

Der beratende Ausschuss Kultur, Bildung und Soziales empfiehlt der Stadtvertretung Putbus, dem anliegenden Redaktionsstatut der Putbusser Nachrichten zuzustimmen.

Abstimmung: abgelehnt 

Dafür: 4

Dagegen: 8

Enthaltung: 3 

TOP 9

Billigung des Planentwurfes und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB des Bebauungsplanes Nr. XXVI-B-10 „Ketelshagen“ der Stadt Putbus

Beschluss: 

1.
Die Stadtvertreter der Stadt Putbus billigen den in der Anlage beigefügten Entwurf zum Bebauungsplan Nr. XXVI-B-10 „Ketelshagen“ der Stadt Putbus mit der dazugehörigen Begründung. 

2. 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist in Form einer öffentlichen Auslegung mit einer parallelen Trägerbeteiligung vorzunehmen. Die Ergebnisse aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der Trägerbeteiligung sind zu prüfen und in den Bauleitplan einzuarbeiten. 

3.
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

Abstimmung: einstimmig

Dafür: 15

Dagegen: 0

Enthaltung: 0

TOP 10

2. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes Putbus, bezogen auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. XXVII-B-10 „Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaussee“ der Stadt Putbus

Beschluss: 

1.
Die Stadtvertretung beschließt, den fortgeltenden Teil-Flächennutzungsplan Putbus im Parallelverfahren mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. XXVII-B-10 „Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaussee“ zu ändern. 

2. 
Der Entwurf der 2. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes Putbus und der Entwurf der dazugehörigen Begründung werden gemäß Anlage gebilligt. 

3. 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist in Form einer öffentlichen Auslegung mit einer parallelen Trägerbeteiligung vorzunehmen. Die Ergebnisse aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der Trägerbeteiligung sind zu prüfen und in den Bauleitplan einzuarbeiten. 

4. 
Der Bürgermeister der Stadt Putbus wird beauftragt, die notwendigen Schritte des Planverfahrens einzuleiten und den Durchführungsvertrag abzuschließen. 

5. 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

Abstimmung: mehrheitlich 

Dafür: 14

Dagegen: 0

Enthaltung: 1

TOP 11

Aufhebung und Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. XXVII-B-10 „Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaussee“ der Stadt Putbus

Beschluss: 

1.
Der Beschluss zum TOP 10 der 11. Sitzung vom 13.09.2010 wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst. 

2. 
Die Stadtvertreter der Stadt Putbus billigen und beschließen in ihrer Sitzung am 18.04.2011 die Aufstellung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. XXVII-B-10 „Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaussee“ der Stadt Putbus gemäß § 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. S. 2585). 

3. 
Die in der Anlage dargestellten Planungsziele werden gebilligt. 

4. 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist in Form einer öffentlichen Auslegung mit einer parallelen Trägerbeteiligung vorzunehmen. Die Ergebnisse aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der Trägerbeteiligung sind zu prüfen und in den Bauleitplan einzuarbeiten. 

5. 
Mit dem Vorhabenträger ist ein Durchführungsvertrag in Bezug auf das Planverfahren und seine Finanzierung abzuschließen. 

6. 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

Abstimmung: mehrheitlich 

Dafür: 14

Dagegen: 0

Enthaltung: 1 

Ende des öffentlichen Teils 

